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BERND IRLENBORN

Religion und 6ffentliche Vernunft:
Zur Bedeutung des christlichen Glaubens bei
Jiirgen Habermas

In der Auseinandersetzung zwischen der Religionsphilosophie und der poli-
tischen Theorie findet sich in der aktuellen Debatte immer wieder die
These, religiose Uberzeugungen hiitten einen rein privaten Status und seien
aus dem Prozess politischer Deliberation zu verbannen. Beflirworter einer
solchen Privatisierung argumentieren wie folgt: Gerade wenn es um poli-
tisch relevante Themen oder Entscheidungen gehe, sei ein Rekurs auf
religiose Uberzeugungen oder Autorititen in einer pluralistischen Gesell-
schaft nicht angemessen, da er nicht die hypothetische Zustimmung aller
Biirger finden konne. Hermeneutisch bleibe ein solcher Riickbezug fiir
nicht-religiose Menschen unverstindlich und unzuginglich, politisch wiir-
den gleiche Biirger ungleich behandelt, wenn die staatliche Machtausiibung
aus partikularen Griinden religioser oder weltanschaulicher Natur beruhte.
Deshalb hitten religiose Argumente in der politischen Debatte des sikular
verfassten Staates keinen Platz. In diesem Sinne hat etwa Richard Rorty
vom religiosen Glauben als ,conversation-stopper gesprochen:! Ein erfolg-
reicher Weg fiir einen solchen Gesprichsabbruch ist fiir Rorty etwa die
These, Homosexualitit sei eine Siinde, weil sie in Lev 18,22 als ,,Griuel®
bezeichnet werde. Das Gesprich wird Rorty zufolge dadurch abgebrochen,
weil es nicht mehr um das offentliche politische Wohl, sondern nur um
eine rein private Einstellung geht, die hier jedoch gar nicht hingehért.

Die normative Rede von einer Privatisierung des Religiosen ist in den
letzten Jahren aus empirischer Perspektive hinterfragt worden. Zunichst
hat sich nicht erst seit dem 11. September 2001 schmerzlich gezeigt, welche
offentliche Wirkung und politische Bedeutung manche dieser als privat
angesetzten religiosen Uberzeugungen haben kénnen. Auch aus soziolo-
gischer Sicht ist die Entpolitisierung des Religiosen kein zwangslaufiges
Kennzeichen der Moderne; in diesem Sinne spricht etwa der angesehene
Religionssoziologe José Casanova von einer ,Entprivatisierung® im Sinne
eines Heraustretens der Religion aus dem Privatbereich seit Anfang der
neunziger Jahre.2 Auch vom christlichen Selbstverstindnis her wider-

I RORTY, Richard: Philosophy and Social Hope. London: Penguin Books 1999, 171. Vgl.
dazu TRIGG, Roger: Religion in Public Life. Must Faith be Privatized? Oxford: Oxford Uni-
versity Press 2007, 196f.

2 CASANOVA, José: Chancen und Gefabren offentlicher Religion. In: KALLSCHEUER, Otto
(Hg.): Das Europa der Religionen. Ein Kontinent zwischen Sdkularisierung und Funda-
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sprechen alle Versuche der Privatisierung des Glaubens entschieden dem
Offentlichkeitscharakter der Botschaft Jesu, die die Kirche methodisch adi-
quat und intellektuell reflektiert verkiinden muss.

Die Zeitbezogenheit dieser Verkiindigung schliefSt eine Pluralismus-
fihigkeit nicht aus: Im Wissen um die Vielfalt der Weltdeutungen im
sikularen Staat3 kann sich das Christentum in seinem 6ffentlichen Engage-
ment nicht der Tatsache verschlieffen, dass immer weniger Menschen die
Grundlagen des Glaubens kennen, verstehen oder annehmen wollen. Zu-
dem nihrt die Tatsache der Pluralitit der Religionen in den westlichen
Gesellschaften die alten religionskritischen Forderungen nach einer
generellen Relativierung religioser Wahrheitsanspriiche und nach einer
radikalen Trennung von religiosem Glauben und sikularer Vernunft. Das
verbindende Element in der pluralistischen Gesellschaft ist offenkundig
nicht der religiose Glaube, sondern die allgemeine Vernunft.4 Insofern ist
Rorty durchaus im Recht, wenn er im Kontext politischer Diskurse eine
schlichte Berufung auf Bibelstellen oder religiose Autorititen kritisiert.
Daraus folgt allerdings nicht, wie er gleichzeitig unterstellt, die Notwendig-
keit der Privatisierung religioser Uberzeugungen. Gerade aufgrund des
engen Bezugs von Glaube und Vernunft innerhalb der katholischen Tradi-
tion kann und muss die Kirche, wenn sie im 6ffentlich-politischen Raum
des sdkularen Staates fiir die christliche Botschaft eintritt, Vernunft-
argumente verwenden, die einerseits diese Botschaft nicht verzerren und
andererseits allgemeinverstindlich und konsensfihig sind.

Ich méchte in diesem Beitrag die aktuellen Uberlegungen von Jiirgen
Habermas zum Thema ,,Glauben und Wissen® in die Debatte um die 6ffent-
liche Rolle religioser Uberzeugungen einbeziehen. Im ersten Abschnitt stelle
ich eine Ubersicht iiber drei verschiedene Positionen in dieser Debatte vor.
Davon ausgehend werde ich im zweiten Abschnitt auf die Uberlegungen
von Jirgen Habermas zum Verhiltnis von religiosem Glauben und
siakularer Vernunft eingehen. Im dritten Abschnitt moéchte ich kurz Stellung
nehmen zu der vorgestellten Debatte und zu Habermas’ Konzept. Das
Themenfeld der Religion schrinke ich ein auf das Christentum.

mentalismus. Frankfurt a.M.: Fischer 1996, 181-210, 191. Vgl. auch die differenzierte Posi-
tion zum Thema ,Sdkularisierung® von TAYLOR, Charles: A Secular Age. Cambridge, Mass.,
u.a.: Belknap Press of Harvard Univ. Press 2007, 423-437, vor allem 437.

3 Mit dem Ausdruck ,sikularer Staat® beziehe ich mich auf die weltanschauliche
Neutralitit des Verfassungsstaates. Diese Neutralitit ergibt sich aus der Garantie der indivi-
duellen Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit in Art. 4 und aus dem Verbot der
Staatskirche in Art. 140 des Grundgesetzes in Riickbezug auf Art. 137 Abs. 1 der Weimarer
Reichsverfassung. Der Ausdruck ,sikularer Staat® ist nicht wertend gemeint; vgl. dazu
kritisch: SPAEMANN, Robert: Postsdkulare Gesellschaft. In: SCHWEIDLER, Walter (Hg.):
Postsdkulare Gesellschaft. Perspektiven interdisziplindrer Forschung. Freiburg/Miinchen: Alber
2007, 65-75.

4 Vgl. SCHMIDT, Thomas M.: Verniinftiger Pluralismus — gerechtfertigte Uberzeugungen.
Religicser Glaube in einer pluralistischen Gesellschaft. In: DERS. / LUTZ-BACHMANN, Matthias
(Hgg.): Religion und Kulturkritik. Darmstadt: WBG 2006, 35-51, 37.



336 Bernd Irlenborn

[. STANDORTBESTIMMUNG

Um die Rolle und Reichweite religioser Argumente im sikularen Staat hat
sich in den Vereinigten Staaten seit etwa zwanzig Jahren eine lebendige De-
batte unter Religionsphilosophen, Theologen, Rechtstheoretikern und Mo-
ralphilosophen entwickelt. Sehr vereinfacht kann man drei Grundposition-
en unterscheiden:3

(a) Religiose Uberzeugungen miissen grundsdtzlich aus offentlich-politi-
schen Diskursen in die Privatsphdire verbannt werden. Diese radikale Po-
sition wird jedoch nur von einer Minderheit von Autoren, wie etwa Ri-
chard Rorty, getragen.

(b) Religiose Uberzeugungen kénnen obne Einschrankungen in politischen
Diskursen vorkommen. Vertreter dieser Position wie etwa der Religionsphilo-
soph Nicholas Wolterstorff oder der methodistische Theologe Stanley Hauerwas
argumentieren, der sikulare Staat unter der MafSgabe der Religionsfreiheit
konne seinen Biirgern keine Pflichten auferlegen, die mit ihren Glaubens-
iberzeugungen nicht vereinbar sind. Die Forderung, in der politischen De-
batte allein sikulare Griinde zuzulassen, wird als unzumutbare Einschrin-
kung fiir religitse Biirger gesehen.6

(c) Religiose Uberzeugungen kémnen in politischen Diskursen vorkom-
men, wenn sie sich einschrinken auf solche Behauptungen, die glaubens-
unabhdingig, also mit der Vernunft zu verstehen sind. Bedeutsame Vertreter
dieser inklusiven Auffassung sind — mit internen Unterschieden — der spite
John Rawls, Robert Audi und Jiirgen Habermas. Rawls stellt in seinem
Konzept des politischen Liberalismus heraus, dass der moderne sikulare
Staat durch eine Vielzahl umfassender Lehren gekennzeichnet ist, die
verniinftig sind und sich doch einander ausschliefSfen — wozu er auch das
Christentum zihlt. Seine Uberlegungen gehen aus von der Frage, wie es
angesichts dieser Pluralitit moglich ist, dass sowohl sidkulare als auch
religiose Biirger die politische Ordnung nicht nur als notwendiges Ubel
tolerieren, sondern sie in einem iibergreifenden Konsens bejahen, selbst
dann, wenn die eigene Lehre darin nicht erfolgreich ist oder eingeschrinkt

5 Vgl. dazu IRLENBORN, Bernd: Christlicher Glaube im sikularen Staat. Zur iffentlichen
Relevanz von Glaubensiiberzeugungen. In: ThGl 97 (2007) 401-410. Vgl. zu einer differen-
zierteren Unterscheidung: GROTEFELD, Stefan: Religiose Uberzeugungen im liberalen Staat.
Protestantische Ethik und die Anforderungen offentlicher Vernunft. Stuttgart: Kohlhammer
2006, vor allem 18-74.

6 Vgl. WOLTERSTORFF, Nicholas: Audi on Religion, Politics, and Liberal Democracy. In:
DERS. / AUDI, Robert: Religion in the Public Square. The Place of Religious Convictions in
Political Debate. Lanham, Md., u.a.: Rowman & Littlefield 1997, 145-165, 146f. Allerdings
gibt auch Wolterstorff zu: ,,Of course, if the religious person wants to persuade the non-
religious person, or the person of another religion, of his position, he will have to do more
than offer his own idiosyncratic religious reasons. But that is a requirement of strategy, not a
requirement embodied in the ethic of the citizen in a liberal democracy® (ebd., 164).
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wird;? beispielsweise dann, wenn die Rechtsprechung dem christlichen
Einsatz zum Schutz des ungeborenen Lebens zuwiderliauft. Einschrinkende
Normen erscheinen nur dann legitim, wenn sie grundsitzlich von allen
davon Betroffenen akzeptiert werden konnen. Trotzdem ist es Rawls
zufolge moglich, religiose Uberzeugungen in die politische Diskussion
einzubringen, allerdings mit einem wichtigen Vorbehalt: Es miissen adi-
quate politische — und eben nicht religiése — Griinde vorgebracht werden,
die den religiosen Beitrag stiitzen.8 Dieser vieldiskutierte und -kritisierte
Vorbehalt findet sich in schirfer reflektierter Form auch bei Robert Audi.
Audi hat ein Prinzip sdkularer Rechtfertigung (,principle of secular
rationale®) vorgestellt, demgemif$ eine Politik, die die Freiheit der Biirger
beriihrt, von diesen nur dann unterstiitzt werden kann, wenn fiir diese
Politik angemessene sikulare Griinde vorgebracht werden.?

II. GLAUBE UND VERNUNFT BEI HABERMAS

Auch Jiirgen Habermas vertritt in seinen Uberlegungen zur Bedeutung von
religidsen Uberzeugungen im sikularen Staat eine inklusive Position. In Be-
zug auf die gerade skizzierte Debatte stellt sein Konzept eine vermittelnde
Position dar zwischen den Auffassungen von Rawls und Audi auf der einen
und Wolterstorff auf der anderen Seite. Zum einen stellt er unmissver-
stindlich die Forderung heraus, dass in der politischen Debatte auf
institutioneller Ebene allein sikulare Griinde zihlen.10 Um dies einzusehen,
geniigt fiir ihn die epistemische Fihigkeit, die eigene Glaubensiiberzeugung
auch reflexiv von auflen betrachten und mit sidkularen Auffassungen
verkniipfen zu kénnen.!! Zum anderen wehrt sich Habermas gegen eine
Marginalisierung der Religion, bei deren Verteidigung er im Ubrigen stets —
wie seine Beispiele zeigen — den christlichen Glauben vor Augen hat. Die
Forderung, religiosen Biirgern in politischen Debatten unterhalb der
institutionellen Ebene eine sikulare Rechtfertigung abzuverlangen, stellt fiir
Habermas eine Uberforderung dar. Hier akzeptiert er die Kritik von

7 Vgl. RAWLS, John: Politischer Liberalismus. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2003, 14;
DERS.: Nochmals: Die Idee der offentlichen Vernunft. In: DERS.: Das Recht der Vilker. Berlin/
New York: de Gruyter 2002, 165-262, hier 185f.

8 Vgl. RAWLS: Nochmals, 189, 206f.

9 AuDI, Robert: Religious Commitment and Secular Reason. Cambridge: Cambridge Univ.
Press 2000, 86. Das religiése Plidoyer fiir ein verbindliches Gebet in &éffentlichen Schulen
erfordert fiir Audi beispielsweise allein sikulare Griinde, wie etwa dessen pidagogischen oder
psychologischen Nutzen fiir die Jugendlichen (ebd., 87).

10 Vgl. HABERMAS, Jiirgen: Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsitze.
Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2005, 136; DERS.: Ein Bewufitsein von dem, was fehlt. In: REDER,
Michael / SCHMIDT, Josef (Hgg.): Ein BewufStsein von dem, was fehlt. Eine Diskussion mit
Jiirgen Habermas. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2008, 26-36, hier 33.

11 Vgl. HABERMAS: Zwischen Naturalismus und Religion, 136.
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Wolterstorff, der zufolge die integrale Bedeutung des Religiosen fiir
gliubige Menschen keine Aufspaltung in unterschiedliche Rollen duldet.!2

Im Gegensatz zur Debatte in den Vereinigten Staaten spricht Habermas
in seinen Uberlegungen zur Rolle von religiésen Einstellungen im sikularen
Staat nicht von ,Einschrinkung® (,restraint®) religioser Uberzeugungen,
sondern benutzt den im deutschsprachigen Kontext eher verwendeten und
meines Erachtens auch sachlich angemesseneren Begriff ,,Ubersetzung.13
Das heifst: Religiése Anschauungen im Kontext politischer Meinungs-
bildung miissen nicht eingeschrinkt, wohl aber iibersetzt werden, damit ihr
sprofaner Sinn“ fiir die sikulare Seite gerettet werden kann.!4 Dabei fiihrt
Habermas seit seinem Vortrag Glauben und Wissen von 2001 immer wieder
die prima facie erstaunliche These ins Feld, im sikularen Staat hitten sich
nicht nur religiése, sondern auch nicht-religiése Biirger an der Ubersetzung
von Glaubensiiberzeugungen zu beteiligen. Die ,kooperative Ubersetzung®
soll die Folgelasten der Ubersetzungsforderung fiir die religiose Seite
mildern und nicht-religiose Biirger auf die ,semantischen Potentiale® des
christlichen Glaubens aufmerksam machen.15

Diese These markiert sicher eine Provokation fiir zahlreiche Vertreter
und Vertreterinnen der Philosophie, fiir die der religiose Glaube — gerade
angesichts aktueller fundamentalistischer Ausprigungen — eine vormoderne
Einstellung verkorpert, die durch die Aufklirung und spitestens durch
wissenschaftliche Einsicht obsolet geworden sei. Wie erkldren sich dem-
gegeniiber die aus christlicher Sicht konstruktive Verhiltnisbestimmung von
Glaube und Vernunft und die These einer ,kooperativen Ubersetzung“ bei
Habermas? Wenn ich recht sehe, kann man zwei entscheidende Griinde fiir
die affirmative Bedeutung der Religion im Allgemeinen und des christlichen
Glaubens im Besonderen bei Habermas festhalten:

1. Die Bedeutung der Religion angesichts gesellschaftlicher Pathologien:
Interessant ist, dass sich Habermas gegen eine Interpretation wehrt, die in
seinen jiingeren Texten eine neue, affirmative Einschitzung seiner Ein-
schitzung der Religion zu finden meint. Dagegen betont er sein stirkeres
Interesse an religiésen Traditionen aufgrund seiner zunehmend skepti-
scheren Einschitzung der Moderne.16 Ausgangspunkt ist dabei Habermas’

12 Vgl. HABERMAS: Zwischen Naturalismus und Religion, 133f.

13 Im Hintergrund dieser Begriffsverwendung steht die These: ,Eine Sikularisierung, die
nicht vernichtet, vollzieht sich im Modus der Ubersetzung® (HABERMAS, Jiirgen: Glauben und
Wissen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2001, 29). Vgl. zu diesem Begriff bei Habermas: STRIET,
Magnus: Grenzen der Ubersetzbarkeit. Theologische Anniherungen an Jiirgen Habermas. In:
LANGTHALER, Rudolf / NAGL-DOCEKAL, Herta (Hgg.): Glauben und Wissen. Ein Symposium
mit Jiirgen Habermas. Wien: Oldenbourg-Verl. 2007, 259-282.

14 HABERMAS, Jiirgen: Zeit der Uberginge (= Kleine politische Schriften 9). Frankfurt/M.:
Suhrkamp 2001, 192; DERS.: Zwischen Naturalismus und Religion, 13.

15 Vegl. HABERMAS: Glauben und Wissen, 20f.; DERS.: Zwischen Naturalismus und Religion,
12f.

16 HABERMAS, Jiirgen: Replik auf Einwdinde, Reaktion auf Anregungen. In: LANGTHALER /
NAGL-DOCEKAL: Glauben und Wissen, 366414, 393.
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Sorge, die Entwicklung der Moderne kénnte in einen Irrweg miinden.
Dabei benutzt Habermas die Metapher des ,Entgleisens‘: Er spricht von
einer ,entgleisenden Modernisierung“!” und auch von einer ,,entgleis-
enden‘ Sakularisierung® der Gesellschaft.18 Mit diesen Formeln wird -
verkiirzt gesagt — auf die Gefahr einer Erosion der staatsbiirgerlichen
Solidaritdt angespielt: Die Biirger konnten sich in nur noch selbstinte-
ressiert handelnde Monaden verwandeln, die ,nur noch ihre subjektiven
Rechte wie Waffen gegeneinander richten.“19 Gerade das von Habermas be-
fiirwortete deliberative Demokratieverstindnis ist angewiesen auf eine
starke Partizipation der Biirger am politischen Prozess. Indizien fiir einen
Schwund dieser politischen Tugenden sieht Habermas in den Folgen einer
kaum noch bezihmbaren Eigendynamik der Weltwirtschaft, die sukzessiv
zur beschriebenen Entpolitisierung und Privatisierung der Biirger fiithren
konnte — offenkundig gegenldufige Tendenzen zur Verwirklichung einer
deliberativen Demokratie. Der sidkulare Staat kann Habermas zufolge
angesichts dieser Gefahren nicht auf die Solidaritit von Biirgern und zivil-
gesellschaftliches Engagement verzichten. Von daher muss der Verfassungs-
staat seiner Ansicht nach mit allen Quellen, die fiir die Ausbildung eines
vorpolitischen Ethos verantwortlich sind, sorgsam und schonend umgehen.

Die religiose Tradition stellt fiir Habermas eine derartige Quelle dar. Sie
ist jedoch nicht die einzige oder allein entscheidende Ressource, wie er sich
gegen eine vorschnelle Interpretation des Bockenférde-Theorems ver-
wahrt.20 Trotzdem kommt der religiésen Tradition aufgrund ihrer Sinn-
und Deutungspotenziale fiir Habermas eine besondere, ausgezeichnete
Rolle zu. Seine Beispiele fiir solche Potenziale entstammen alle der christ-
lichen Tradition: der Begriff der Siinde und sein Bedeutungsverlust im
Begriff der Schuld,2! das Verstindnis der Gottesebenbildlichkeit und die
~rettende Ubersetzung® in dem Begriff der Wiirde des Menschen,22 die Idee
des Reiches Gottes und die Ubersetzung zu unbedingter gesellschaftlicher
Solidaritit.23 Eine nachmetaphysische Philosophie kann nicht mehr wie die
Religion ein Weltbild vorgeben, das das Ganze des Lebens sinnhaft

17 HABERMAS: Zwischen Naturalismus und Religion, 106, 111, 218, 247.

18 HABERMAS: Glauben und Wissen, 12.

19 HABERMAS: Zwischen Naturalismus und Religion, 112.

20 Vgl. IRLENBORN, Bernd: Entgleisende Modernisierung und christlicher Glaube. Haber-
mas’ Interpretation des Bockenforde-Theorems. In: ThGl 97 (2007) 12-27; BOHR, Christoph:
Ein Bewusstsein von dem, was trdgt. Das postmetaphysische Argument und die metaphysische
Reflexion. Zur Antwort von Jiirgen Habermas auf die Regensburger Rede. In: SCHWEIDLER:
Postsikulare Gesellschaft, 94-114; HORSTER, Detlef: Jiirgen Habermas und der Papst. Glau-
ben und Vernunft, Gerechtigkeit und Ndchstenliebe im sikularen Staat. Bielefeld: Transcript
2006, 43-46. Gleichermafen wendet sich Habermas auch gegen die Unterstellung, in seinen
Uberlegungen werde die Religion funktionalisiert zu einem die Gesellschaft stabilisierenden
Element: HABERMAS: Replik auf Einwdnde, 370f., 408f.

21 HABERMAS: Glauben und Wissen, 24; DERS.: Replik auf Einwdinde, 389; DERS.: Zeit
der Uberginge, 190.

22 HABERMAS: Zwischen Naturalismus und Religion, 115f.,

23 HABERMAS: Zwischen Naturalismus und Religion, 250.
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strukturiert und dadurch Antworten fiir gegenwirtige gesellschaftliche und
existenzielle Pathologien bereithilt. Jedoch sind diese Antworten fiir
Habermas aufgrund ihres Offenbarungscharakters und des ,,opaken Kerns
der religiosen Erfahrung“24 verschliisselt und fiir die sikulare Vernunft
nicht einfach zuginglich. Deshalb miissen diese Bedeutungspotenziale {iber-
setzt werden, und zwar, wie Habermas betont, von ,allen“, nicht nur von
religiosen Biirgern.25 Das hat fiir ihn nicht nur etwas mit Respekt, Toleranz
oder politischer Korrektheit zu tun. Der Staat darf und sollte eine solche
Ubersetzung nicht allein religiosen Biirgern iiberlassen, zum einen, weil es
moralisch unfair und epistemisch asymmetrisch wire, ihnen allein diese
Ubersetzungsforderung anzusinnen, zum anderen, weil alle Biirger von den
Folgen einer ,entgleisenden Modernisierung® betroffen sind. An dieser
Stelle kommt auch der zweite Grund zum Tragen:

2. Die Zugehorigkeit der Religionen zur Geschichte der Vernunft: Auch
wenn sich der geschichtliche ,Rif§ zwischen Weltwissen und Offenbarungs-
wissen“ nicht mehr kitten ldsst,26 kann sich das nachmetaphysische Denken
Habermas zufolge nicht selbst verstehen, wenn es nicht die religiose Tra-
dition in die eigene Genealogie einbezieht.2? Die Urspriinge der jiidisch-
christlichen Religion wurzeln Habermas zufolge in derselben antiken Pe-
riode, der auch die Philosophie entstammt. Beide haben einen kognitiven
Schub vom Mythos zum Logos vollzogen, beide sind geprigt durch eine
Hellenisierung und eine dadurch entstehende, {iber Kant und Hegel hinaus-
reichende wechselseitige Motiv- und Begriffsaneignung, beide haben
Mentalititen hervorgebracht, die von Reflexion und kritischem Selbstbe-
wusstsein geprigt sind. Vor diesem gemeinsamen Hintergrund von Glauben
und Wissen betont Habermas, dass in einer heutigen ,,postsikularen Gesell-
schaft ein einseitiges, rein sdkularistisches und naturalistisches Weltbild
tiberwunden sein sollte.28 Das heifSt einerseits: Die nachmetaphysische Ver-
nunft erkennt angesichts dieser Genealogie ihre eigene Grenze und iiber-
windet damit ein rein sikularisiertes Selbstverstindnis. Habermas bezeich-
net diese Denkfigur an verschiedenen Stellen als ,Konversion der Vernunft
durch Vernunft“.29 Andererseits kann die Anerkennung der eigenen Genea-
logie die sikulare Vernunft bewahren vor einem postmodernen Defitismus,
der vor den skizzierten Pathologien der Moderne kapitulieren muss.

24 HABERMAS: Zwischen Naturalismus und Religion, 150.
25 HABERMAS: Zwischen Naturalismus und Religion, 12f., 115f., 144-150.
26 HABERMAS: Ein Bewufitsein von dem, was fehlt, 28.

27 Vgl. HABERMAS: Zwischen Naturalismus und Religion, 12f., 148f; DERS.: Replik auf
Einwidinde, 369f., 394; DERS.: Ein Bewuftsein von dem, was fehlt, 28f.

28 Vgl. HABERMAS: Zwischen Naturalismus und Religion, 116, 145f.
29 HABERMAS: Zwischen Naturalismus und Religion, 114, 244f.
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III. RESUMEE

Ich mo6chte zunichst kurz auf die Debatte um die offentliche Rolle des
christlichen Glaubens im sidkularen Staat eingehen und danach zu Haber-
mas’ Uberlegungen Stellung nehmen.

1. Die Forderung einer sikularen Rechtfertigung christlicher Prinzipien
erscheint weithin unproblematisch. Dies resultiert aus der langen Tradition
naturrechtlicher Argumentation und des engen Verhiltnisses von Glaube
und Vernunft, die sich nach katholischem Verstindnis aufgrund ihrer
gottlichen Einrichtung und unter der Voraussetzung ihrer richtigen Aus-
prigung nicht widersprechen konnen. Es gibt unter diesen Pramissen keine
doppelte Wahrheit. Zu diskutieren ist aus katholischer Sicht also nicht die
Wahrheitsfiahigkeit, sondern die Reichweite der Vernunft im Vergleich zu
der des Glaubens. Dies sagt etwas aus iiber die Méglichkeit der Ubersetzung
christlicher Uberzeugungen in eine sikulare Sprache. Offenkundig wird
etwa ein christlicher Ethiker in 6ffentlichen Debatten, konkret beispiels-
weise als Mitglied einer Ethikkommission mit rechtsberatender Funktion,
seine von Glaubensiiberzeugungen getragene Position im Kontext sikularer
Auffassungen allein mit Vernunftargumenten und nicht durch den Verweis
auf Bibelstellen oder religiése Autorititen rechtfertigen. Der mogliche
Verlust an theologischer Schirfe wird aufgewogen durch den strategischen
Gewinn der Anschlussfihigkeit der christlichen Position. Die Forderung der
sikularen Reformulierung religiéser Uberzeugungen ist aber nicht allein aus
strategischen, politischen und moralischen Griinden von Bedeutung. Sie
stellt sich auch und vor allem aus dem erkenntnistheoretischen Referenz-
rahmen der christlichen Theologie. Die christliche Theologie bedenkt das
Ganze der Wirklichkeit im Hinblick auf die Selbstoffenbarung Gottes in
Jesus Christus. Der theologischen Reflexion geht es (etwa im Anschluss an
1 Petr 3,15) stets auch um eine Verstindigungsabsicht mit einem nicht-
christlichen Adressaten. Damit dieser mit Hilfe seiner Vernunft — und
eine andere Beurteilungsinstanz hat er nicht — iber die konkurrierenden
Wahrheitsanspriiche selbst entscheiden kann, muss die 6ffentliche Recht-
fertigung des Glaubens mit Vernunftargumenten vortragen werden.30 Das
Forum dieser Rechtfertigung ist also, traditionell ausgedriickt, die vom
Glauben ,unerleuchtete“ Vernunft. Das theologisch reflektierte 6ffent-
liche Engagement hat dabei kontextempfindlich zu sein im Hinblick auf
das, was in sikularen Diskursen iiberhaupt als denkmoglich oder konsens-
fihig verstanden werden kann. Insofern ist eine Ubersetzung von
Glaubensiiberzeugungen in eine sikulare Sprache unmittelbar aus dem
Offentlichkeitsanspruch der christlichen Botschaft ableitbar. Das heifit:
Sie ist nicht nur mdéglich, sondern im &ffentlichen Diskurs auch not-

30 Vgl. dazu HONNEFELDER, Ludger: Weisheit durch den Weg der Wissenschaft. Theologie
und Philosophie bei Augustinus und Thomas von Aquin. In: OELMULLER, Willi (Hg.):
Philosophie und Weisheit. Paderborn u.a.: Schéningh 1989, 65-77, hier 65.
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wendig. Sicherlich gibt es dabei unterschiedliche Verbindlichkeitsstufen fiir
die Behauptung christlicher Positionen in der Offentlichkeit: Man muss
unterscheiden zwischen erstens bloffen 6ffentlichen Bekundungen ohne
Riickbezug auf eine bestimmte Kontroverse, zweitens politikrelevanten Dis-
kussionen in Teiloffentlichkeiten und drittens politischen Auseinander-
setzungen im Kontext von Legislative, Exekutive und Judikative. Offen-
sichtlich gilt fiir die letzte Stufe eine weitaus héhere Verbindlichkeit im
Hinblick auf eine uneingeschrinkt sikulare Rechtfertigung als im ersten
Fall.31

2. Habermas’ Position in dieser Debatte ist in vielen Hinsichten bemer-
kenswert. Zunichst muss man sich klar machen, dass die Offenheit seines
Ansatzes fiir semantische Ressourcen des christlichen Glaubens im Kon-
text gegenwirtiger deutschsprachiger Philosophie sicherlich eher die
Ausnahme als die Regel darstellt. Ich nenne vier entscheidende Gesichts-
punkte seiner Position, die eine hohe Anschlussfihigkeit fiir eine christ-
liche Selbstvergewisserung im Szenario der sikularen und pluralistischen
Gesellschaft bieten kénnen:

(a) Die erkenntniskritische Konzeption einer sich als fallibel, wohl aber
nicht als defitistisch verstehenden, dialogischen Vernunft.

(b) Die religionsphilosophische Aufforderung zur Lernbereitschaft der Phi-
losophie gegeniiber religiosen Uberlieferungen.

(c) Das hermeneutische Plidoyer fiir eine nicht nur einseitige, sondern ko-
operative Ubersetzung semantischer Potenziale religioser Uberzeugungen
in eine sikulare Sprache.

(d) Die rechtsphilosophische Verhiltnisbestimmung zwischen sikularem
Staat und Religion als Partnerschaft zweier getrennter, jedoch komple-
mentir aufeinander angewiesener Bereiche.

Natiirlich bleiben zahlreiche offene Fragen an sein Konzept, hier vor
allem im Hinblick auf die Bedeutung, den Umfang und die Grenzen des
Begriffs ,,Ubersetzung®. Zu kliren wire nicht nur das Standardproblem
jeder Ubersetzung, ob und wie eine Aquivalenz zwischen Ausgangs- und
Zielsprache moglich ist. Denn es erscheint unklar, ob vor dem gegen-
wirtigen Hintergrund des radikalen Schwunds beziiglich des Verstehens
der christlichen Weltdeutung eine solche Ubersetzung von der sikularen
Seite aus nicht schon Ziige einer — im Sinne Quines — radikalen Uber-
setzung annimmt,32 also einer Ubersetzung, bei der zwar nicht die Worter
und die Syntax, wohl aber die Semantik der Ausgangssprache weithin
unbekannt geworden ist (,Gott hat mich berufen“). Hat nicht der sich
verbreiternde Graben zwischen Weltwissen und Offenbarungsweisheit
auch zur Folge, dass der durch Ubersetzung zu rettende profane Sinn der

31 Vgl. die unterschiedlichen Ansdtze in der angelsichsischen Debatte in: GROTEFELD:
Religiose Uberzeugungen im liberalen Staat, 64—68.
32 Vgl. QUINE, Willard van Orman: Wort und Gegenstand. Stuttgart: Reclam 1980, 63.
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christlichen Rede deren Bedeutungspotenziale nicht mehr angemessen
artikulieren kann?

Weiterhin wire die Tragfdhigkeit von Habermas’ Begriindung fiir die
Forderung einer kooperativen Ubersetzung zu priifen. Wie er betont,
ergeben sich aus der wechselseitigen Achtung zwischen religiosen und
nicht-religiésen Biirgern auch fiir letztere ,epistemische Pflichten® im
Hinblick auf eine Beteiligung an der Ubersetzung religitser Rede.33 Wenn
es dabei zu Recht um mehr als bloffe formale Toleranz oder politische
Korrektheit gehen soll, dann miissen, wie Habermas einrdumt, Griinde
zdhlen. Aber ob fiir Szientisten oder Naturalisten tatsichlich als Griinde
zihlen, dass die Gefahr einer sozialen Erosion und die gemeinsame
abendlindische Vernunftgeschichte auch ihre Beteiligung an einer koope-
rativen Ubersetzung erfordern, ist mehr als zweifelhaft. Denn diese beiden
Griinde revidieren nicht das hartnickige szientistische Vorurteil, Reli-
gionen seien von der wissenschaftlichen Erkenntnis iiberholte, irrationale
Glaubensmuster. Habermas benennt insgesamt eher gesellschaftspolitische
Motive und Erwartungen als religionsphilosophische Griinde, warum ein
solcher Dialog und eine kooperative Hebung religioser Lebensschitze
erforderlich seien. Insofern muss Habermas bei seinem Plidoyer gegen
eine Marginalisierung religioser Uberzeugungen letztlich voraussetzen,
dass sidkulare Biirger im Hinblick auf die von ihnen geforderte dialogische
Einstellung immer schon iiber den Irrationalititsverdacht religiéser Uber-
zeugungen erhaben sind. Gerade diese Erwartung ist aber in der heutigen
Gesellschaft keineswegs trivial.

Dies gilt auch in philosophischer Hinsicht. Bezieht man Habermas’
Uberlegungen einmal exemplarisch auf religionskritische Positionen in der
deutschsprachigen Debatte, wird erkennbar: Einen religionskritischen
politischen Philosophen wie etwa Wolfgang Kersting wird er mit seinem
Hinweis auf die Gefahr einer entgleisenden Moderne nicht iiberzeugen,
weil dieser weit weniger anspruchsvolle Voraussetzungen an ein Gemein-
schaftsethos macht als Habermas.34 Einen religionskritischen Vernunft-
theoretiker wie Herbert Schnidelbach wird er mit seinem Hinweis auf die
gemeinsame Herkunft von Glauben und Wissen nicht iiberzeugen, weil
dieser Pathologien allein auf Seiten der Religion verortet und eine Selbst-
kritik der Vernunft als deren eigene Aufgabe ansieht, fiir die sie keinen
Anstoff der Religion bendétigt.35 Einen religionskritischen Soziobiologen
wie etwa Eckart Voland wird er mit seinem Hinweis auf die Grenzen des
naturalistischen Weltbildes nicht iiberzeugen, weil dieser Religionen nur

33 Vgl. HABERMAS: Zwischen Naturalismus und Religion, 11.

34 Vgl. KERSTING, Wolfgang: Gerechtigkeit und offentliche Vernunft. Uber John Rawls’
politischen Liberalismus. Paderborn: Mentis 2006, 16, 58f.

35 Vgl. SCHNADELBACH, Herbert: Habermas in der Hohle des Léwen. In: Information
Philosophie 2 (2004) 129-131; DERS.: Der Fluch des Christentums. In: LEICHT, Robert

(Hg.): Geburtsfehler? Vom Fluch und Segen des Christentums. Berlin: Wichern-Verl. 2001,
13-34.



344 Bernd Irlenborn

als evolutionire Uberlebensprodukte und nicht als mit berechtigtem
Geltungsanspruch versehene Sinnresiduen ernst nimmt.36

Daran wird sichtbar: Ohne eigenstindige religionsphilosophische Ar-
gumente und Griinde, die fiir die Rationalitit oder gegen die Irrationalitit
des christlichen Theismus sprechen, hat die Auseinandersetzung mit Reli-
gionskritikern und damit auch die Forderung nach einem kooperativen
Verhiltnis von sdkularen und religiosen Biirgern keine wirklich tragfihige
Grundlage und bleibt etwa auf den bloffen Appell auf den gemeinsamen
Ursprung von Glauben und Wissen in der Achsenzeit im antiken
Griechenland verwiesen. Eine religionsphilosophische Argumentation will
oder kann Habermas nicht leisten aufgrund der methodisch glaubens-
neutralen Metaposition seiner Uberlegungen und der damit verbundenen
Abstinenz gegen die Verteidigung bestimmter Griinde fiir oder gegen den
Theismus. Das heifSt, auch wenn man die Erwartung einer kooperativen
Ubersetzung aus christlicher Sicht zwar als sympathisch empfinden mag,
bleibt die Frage, ob sie begriindungslogisch mehr ist als ein schwaches
motivationales Ansinnen.

Diese spezifischen kritischen Bemerkungen sollen nicht in Abrede
stellen, dass Habermas’ Konzept gerade aus christlicher Sicht eine héchst
bedeutsame und anregende Diskussionsgrundlage fiir eine gegenwirtige
Verhiltnisbestimmung von Glauben und Wissen im Kontext einer plura-
listischen Gesellschaft darstellt.37 Ohne die Grenzen zwischen Philosophie
und Religion, Vernunft und Glaube zu verwischen, hat Habermas in
gesellschaftspolitischer Hinsicht deutlich gemacht, dass eine nachmeta-
physische Philosophie religiése Uberzeugungen auch aus intrinsischen
Motiven ernst nehmen muss. An diese vernunftkritischen, aber nicht ver-
nunftskeptischen Einsichten anzukniipfen und sie kritisch weiterzudenken
ist und bleibt eine genuine Aufgabe des christlich orientierten Denkens im
Spannungsfeld von Glaube und Vernunft.

Abstract

This essay treats the recent considerations of Jiirgen Habermas on the
subject of ,faith and reason* in the debate about the public role of religious
convictions. After an outline of three positions within this debate, Haber-
mas’ concept of faith and secular reason will be presented. Thereafter, a
critical statement about the implications of this debate for the Catholic
tradition and the concept of Habermas will be made.

36 Vgl. VOLAND, Eckart/SOLING, Caspar: Die biologische Basis der Religiositit in
Instinkten — Bausteine einer evolutiondren Religionswissenschaft. In: LUKE, Ulrich u.a. (Hgg.):
Darwin und Gott — Das Verhdltnis von Evolution und Religion. Darmstadt: WBG 2004, 47—
65.

37 Vgl. zu diesem Thema BORMANN, Franz-Josef / IRLENBORN, Bernd: Religiise Uberzeug-
ungen und offentliche Vernunft. Zur Rolle des Christentums in der pluralistischen Gesellschafft.
Freiburg i.Br.: Herder 2008.



	Religion und öffentliche Vernunft : zur Bedeutung des christlichen Glaubens bei Jürgen Habermas

